
Der Blick in unsere Gemeinde 8. November 2025

Herbstlaub
In diesenWochen fällt durch dasHerbstlaub eine verstärkte Ver-
schmutzung auf Geh- und Rad-

wegen an. Dies bedeutet bei
feuchterWitterung aber auch eine
größere Unfallgefahr für die We-
gebenutzer/innen. Die Reini-
gungspflichtigen werden deshalb
zur häufigeren Reinigung erinnert.
Die Gemeinde selbst ist ebenfalls
fleißig unterwegs.
Auch bei trockenem Wetter

sollte die Reinigung vor dem eige-
nen Grundstück nicht zu Lasten
des Nachbarn demWind überlas-
sen werden. Die Straßenkehrma-
schine benötigt in dieser Zeit häu-
figere Leerungen, sodass die übli-
chen Kehrzeiten sich verschieben
können.
Da immer wieder Unsicherheit

in Bezug auf die Straßenreini-
gungspflicht der Anlieger/innen
auftreten, werden hier kurz die
wesentlichen Regelungen der
Straßenreinigungsverordnung
i.V.m. der Straßenreinigungssat-
zung erläutert.

Wer ist zur Reinigung
verpflichtet?

GrundsätzlichobliegtdieStraßen-
reinigungspflicht der Gemeinde
Isernhagen. Teilweise wurde die
Reinigungspflicht jedoch auf die
Grundeigentümer/innen und ih-
nen gleichgestellte Personen
(Nießbraucher, Erbbauberechtig-

te, Wohnungsberechtigte, Dauer-
wohnungs- bzw. Dauernutzungs-
berechtigte) der angrenzenden
bebautenundunbebautenGrund-
stücke übertragen. Um welche
Straßenes sich hierbei handelt, ist
demStraßenverzeichnis zu§2der
o. g. Satzung zu entnehmen. Zu
den Straßen gehören die öffentli-
chen Straßen, Wege, und Plätze
einschließlich der Fahrbahnen,
Gehwege, Gossen, Radwege,
Parkplatzflächen, Grün-, Trenn-,
Seiten-, und Sicherheitsstreifen.
Unerheblich für die Reinigungs-
pflicht ist die Art der Befestigung
der Straßenteile. Die Reinigungs-

pflicht für Geh- und Radwege in-
nerhalb der geschlossenen Orts-
lage obliegt immer den Grund-
eigentümerinnen und Grund-
eigentümern. Dies betrifft auch
Geh-undRadwegeanKreis-, Lan-
des- und Bundesstraßen.
Die Reinigungspflicht trifft

auch Hinterlieger/innen, die von
der Straße miterschlossen wer-
den. Ebenso Eigentümer/innen
von Grundstücken, die durch
einen Straßengraben, eine Grün-
anlage, eine Stützmauer, eine Bö-
schung, einen Trenn-, Seiten-
oder Sicherheitsstreifen o. ä. von
der Straße getrennt sind.

Häufigkeit der Reinigung

Die Reinigung der Geh- und Rad-
wege und kombinierten Geh- und
Radwege ist mindestens alle 14
Tage durchzuführen. Alle anderen
Wegeteile, wie Parkspuren, Rad-
wege, Grün-, Trenn-, Seiten- und
Sicherheitsstreifen sind bei star-
ker Verschmutzung, jedoch min-
destens einmal im Vierteljahr zu
reinigen.

Art der Reinigung
Die Anlieger/innen haben die
durch sie zu reinigendenFahrbah-

nen bis zur Straßenmitte, bei Eck-
grundstücken bis zum Schnitt-
punkt der Mitte der sich kreuzen-
den Fahrbahnen zu reinigen. Die
Reinigungspflicht umfasst insbe-
sondere die Beseitigung von
Schmutz, Laub,Papier undsonsti-
gem Unrat, aber auch die Beseiti-
gungvonWildkräuternundbeson-
deren Verunreinigungen, soweit
es die Verkehrssicherheitspflicht
erfordert.AufdiePflichtzurBesei-
tigung von Eis und Schneewird an
dieser Stelle nicht ausführlich ein-
gegangen. Bei den Reinigungs-
arbeiten ist Staubentwicklung zu
vermeiden. Selbstverständlich
dürfenSchmutzundsonstigerUn-
rat nichtdemNachbarnzugekehrt
werden.Ebensodarf ernicht indie
Gossen, Gräben, Einlaufschächte
der Kanalisation oder der Hydran-
tendeckel gekehrt werden.
Verstöße gegen die Reini-

gungspflicht können mit einer
Geldbuße geahndet werden kön-
nen.
Sollten Fragen zur Reinigungs-

pflicht bestehen oder sind Sie
nicht sicher, ob auch Sie von der
Reinigungspflicht betroffen sind,
könnenSie sich unter der Telefon-
nummer 0511 6153-3214 oder per
E-Mail an: ordnungsamt@isern-
hagen.de an die Gemeinde Isern-
hagen wenden oder auf
www.isernhagen.de die Straßen-
reinigungssatzung und /-verord-
nung einsehen.

Grunderneuerung der
A37 geht in die
nächste Bauphase
Seit April 2023 wird die Fahrbahn
der A37 zwischen den Anschluss-
stellen Misburg und Beinhorn
grunderneuert. Der erste Bauab-
schnitt zwischen der Anschluss-
stelleMisburgunddemAutobahn-
kreuz Buchholz ist bereits fertig-
gestellt und unter Verkehr, die

Arbeiten im zweiten Bauabschnitt
laufen seit Frühjahr 2025. Nun
geht das Projekt in die nächste
Bauphase. Infos der Autobahn
GmbH dazu haben wir Ihnen auf
www.isernhagen.de/aktuelles be-
reitgestellt.
Gemeinde Isernhagen

Gemeinsam gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen! Gemeinsam
laufen zum Orange-Day!
Treffen am 25. November um 17 Uhr vor dem Rathaus Isernhagen

Am25.11.2025 findetzumInterna-
tionalen Tag der Besteigung der
Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen um 18 Uhr derOrange-Day-
Lauf inHannover statt. DiePolizei-
präsidentinvonHannover ruft zum
gemeinsamen Lauf durch die In-
nenstadt auf. Um gemeinsam an
der Aktion teilzunehmen, lädt die
Gleichstellungsbeauftragte der
Gemeinde Isernhagen, Irene Sas-
senburg-Fröhlich, alle Interessier-
ten dazu ein, sich um 17 Uhr vor
dem Rathaus der Gemeinde
Isernhagen zu treffen und an dem
Lauf teilzunehmen. Vom Treff-
punkt geht es mit der Stadtbahn
zum Platz der Menschenrechte
(Neues Rathaus Hannover), wo
der Lauf stattfindet. Wer mit dem
Auto zumStartpunkt nachHanno-
ver fahren möchte, hat die Mög-

lichkeit um ca. 17:30 Uhr bei der
Haltestelle „Markthalle“ dazuzu-
stoßen. Die Strecke beträgt 5 km
und die Startgebühr beträgt 5
Euro, die zu 100 % an den Frauen-
notruf Hannover gespendet wird.
Wer an gemeinsam an dem Lauf
teilnehmen möchte, kann sich per
Mail an gleichstellungsbeauftrag-
te@isernhagen.de anmelden.
Weitere Informationen zum Lauf
und zur generellen Lauf-Anmel-
dung finden Sie unter https://
www.marathon-hannover.de/
orangeday.

Weitere Aktionen
Neben demOrange-Day-Lauf fin-
denweitereAktionenzumInterna-
tionalen Tag zur Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen statt. Zum
einen wird am 25.11.2025 um 16

Uhr vor demRathaus der Gemein-
de IsernhagendieFahnedesHilfe-
telefons „Gewalt gegen Frauen“
gehisst. Zum anderen wird ein
Rundbrief an die Ärztinnen und
Ärzte der Gemeinde Isernhagen
verschickt, in dem auf aktuelle
Hilfsangebote aufmerksam ge-
macht wird. Außerdem wird die 9.
Ausgabe des Newsletters der
Gleichstellungsbeauftragten zum
Thema „Technik ist nicht neutral“
veröffentlicht. Wenn Sie Interesse
an der Fahnenaktion oder dem
Newsletter haben, finden Sie wei-
tere Informationen auf der Home-
page der Gemeinde Isernhagen
odermelden Sie sich ebenfalls per
Mail an gleichstellungsbeauftrag-
te@isernhagen.de.
Beauftragte für Gleichstellung,

Inklusion und Integration
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